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Bau- und Verkehrsdirektion

Nicht klassifiziert

Annahme und gleichzeitige Abschreibung

Hohere Kosten von Bauprojekten durch nachtragliche Priorisierung

Der Regierungsrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,

1. wie hoch er die zusatzlichen Kosten schétzt, die aufgrund von Teuerung und steigendem
Baukostenindex bei allen Bauprojekten entstehen, die in der Priorisierung 2024 verschoben
wurden (bitte aufzeigen, welche Index-Anderung fiir die Schatzung angenommen wird);

2. wie hoch er die zusétzlichen Kosten schatzt, die durch die langere Nutzung von sanie-
rungsbedurftigen oder zu ersetzenden Gebauden gemass Priorisierung 2024 entstehen
(Reparaturen, Energiekosten, Sicherheitsmassnahmen usw.);

3. wie hoch er die Kosten schétzt, die bereits aufgelaufen sind bei den 13 Projekten, die in der
Priorisierung 2024 gestrichen wurden — Kosten, die durch die Streichung keine Wirkung

entfalten;

4. welche Massnahmen er als geeignet erachtet, um die Folgekosten von Priorisierungsmass-
nahmen umfassender abzuschatzen und dem Grossen Rat transparent aufzuzeigen. Ab
wann kénnen diese Massnahmen umgesetzt werden?

Begriindung:

Bauprojekte werden teurer, wenn sie langer dauern und wenn sie nachtraglich angepasst wer-
den missen. Nicht umsonst ist klares Nachtragsmanagement bei Bauprojekten zentral fur die
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Kostenkontrolle. Immer wieder fallen aber Bauprojekte effektiv massiv teurer aus als im bewillig-
ten Kredit vorgesehen.

Mit der Priorisierung von Bauprojekten im Rahmen von BU25-AFP26-28 wurden 19 Bauprojekte
um 1 bis 7 Jahre verschoben und 13 Projekte ganz gestrichen, mit dem Ziel, die Schulden-
bremse einzuhalten. Die Auswirkungen der (z. T. wiederholten) Verschiebung der Projekte auf
die Planungs- und Baukosten wurden nicht berticksichtigt. Zudem wurden bei den gestrichenen
Projekten bis dahin aufgelaufene Planungskosten «in den Sand gesetzt», da sie ihre geplante
Wirkung nicht entfalten konnten. Das kann sich der Kanton Bern nicht leisten.

Der fiir die Kostenberechnung massgebliche Index der Baupreise! schwankt und ist seit 2011
im Schnitt um 1 Punkt pro Jahr bzw. seit 2020 stark angestiegen. Auch wenn sich die Marktlage
etwas entspannt hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Baukostenindex in den
nachsten Jahren massgeblich sinkt (Fachkréaftemangel, Energiefragen, Weltlage).

Bei der Berechnung und Begriindung der «Einsparungen» durch Priorisierung/Verschiebung der
Projekte im BU25/AFP27-29 wurde jedoch von den gleichen Kosten ausgegangen wie im jewei-
ligen Kreditbeschluss zum Projekt. Dies entspricht der Praxis, dass in Kostenschatzungen oder
Kostenvoranschlagen keine zukunftigen Teuerungsberechnungen, sondern der aktuelle Preis-
stand abgebildet werden. Bei grossen Bauprojekten mit Kosten im 2- bis 3-stelligen Millionenbe-
reich bedeuten aber auch kleine prozentuale Veranderungen zuséatzliche effektive Kosten in Mil-
lionenhdhe.

Das Risiko von signifikanten Kostensteigerungen durch Verzégerung von Projekten ist hoch.
Das gilt auch fir den Verlust von bereits eingesetzten Mitteln bei einem Abbruch von fortge-
schrittenen Projekten. Diese Risiken missen dem Grossen Rat fir seine Beurteilung allfalliger
Priorisierungen transparent aufgezeigt werden.

Antwort des Regierungsrates

Der Bericht des Regierungsrates zur gesamtstaatlichen Priorisierung des Investitionsbedarfs
vom 21. August 20242 enthalt grosstenteils bereits die Antworten auf die gestellten Fragen.
Diese Angaben sind nach wie vor glltig. Ein zusatzlicher Bericht wird deshalb keine neuen In-
formationen liefern kénnen.

1. Zusatzliche Kosten aufgrund der kiinftigen Teuerung lassen sich nicht abschéatzen, weil nie-
mand vorhersagen kann, wie sich die Teuerung in Zukunft entwickeln wird. Der Baupreisin-
dex, der fur die Berechnung der Indexteuerung massgebend ist, blieb von 2010 bis 2021
praktisch unverandert und schwankte nur um wenige Punkte (April 2011: 124.5 Punkte, Ap-
ril 2021: 126.4 Punkte), teilweise war die Teuerung sogar leicht riicklaufig (April 2017:
122.3 Punkte). Ab 2021 stieg der Index aufgrund der Corona-Pandemie sprunghaft um fast
15 Punkte an (Oktober 2022: 141.1 Punkte). Zurzeit scheint sich diese Entwicklung einzu-
pendeln.

Mehr- oder Minderkosten sind in einem Projekt fast nie nur der Teuerung geschuldet, son-
dern vielmehr einem Zusammenspiel aus Projektvorgaben, Zeitpunkt und Markt. Haufig
mussen Projektauftrdge an neue gesetzliche Rahmenbedingungen oder Nutzeranforderun-
gen angepasst werden. Dies muss jedoch nicht automatisch dazu flhren, dass sich die

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homel/statistiken/preise/baupreise. html
2 fpl-investitionspriorisierung2024-bericht-de.pdf
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Projekte verteuern. Zu den Veranderungen der Kosten hinsichtlich der im Rahmen der Prio-
risierung 2024 verschobenen Projekte sind folglich zum heutigen Zeitpunkt keine belastba-
ren Aussagen maglich.

2. Bei den meisten Projekten, die zeitlich verschoben wurden, ist bei den kantonalen Geb&u-
den mit geringen zusétzlichen Massnahmen im Jahresunterhalt zu rechnen. Diese Kosten
lassen sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beziffern, haben aber auch keinen direkten
Einfluss auf die Investitionsplanung, da sie voraussichtlich Uber den laufenden Rahmenkre-
dit fir das Jahresunterhaltsprogramm (JUP) und der daflr in der Investitionsplanung einge-
stellten Mittel aufgefangen werden kdnnen.

Eine Sanierung fuhrt sodann nicht grundsétzlich zu einer geringeren Belastung der Erfolgs-
rechnung. Nach energetischen Sanierungen beispielsweise fallen zwar geringere Betriebs-
kosten an (Energieverbrauch, Beleuchtung, Heizkosten usw.), meist flhrt sie aber zu einer
héheren Gebaudeautomation, die ihrerseits héhere Betriebskosten verursacht. Dazu
kommt die notwendige Abschreibung der durch die Sanierung ausgeldsten Investitionen.

3. Der Grosse Rat beschloss bei 14 Projekten einen Verzicht, zusétzlich zu den vom Regie-
rungsrat beantragten 13 Projekten auch beim Projekt «<Neubau CJP». Abschreibungen fal-
len aufgrund der beschlossenen Verzichte nur bei zwei Projekten an. Beim Projekt Bil-
dungscampus Burgdorf kdnnen erfolgte Projektierungsarbeiten in der Hohe von CHF 15.88
Mio. nicht mehr verwendet werden. Der Verzicht auf das Projekt Neubau CJP Reconvilier
hat zudem zur Folge, dass beim Projekt Tavannes Machines CHF 3.65 Mio. abgeschrieben
werden miussen, weil die Belegung des Gebdudes Tavannes Machines andert (definitive
Unterbringung der Justiz) und die bisher erfolgten Projektierungsarbeiten dadurch weitge-
hend neu gemacht werden mussen.

4. Die Folgekosten von Priorisierungsmassnahmen kénnen dann niedrig gehalten werden,
wenn eine Verschiebung oder ein Verzicht einen friihen Projektstand aufweist und wenig
Abhangigkeiten von anderen Projekten bestehen. Diese Kriterien wurden deshalb fir die
Priorisierung angewendet und zeigten den erwarteten Erfolg: bei den meisten Verschiebun-
gen und Verzichten gibt es nur relativ geringe Folgekosten. Ausnahmen bestehen bei den
zwei Projekten, die nicht genau diesen Priorisierungskriterien entsprechen: beim Bil-
dungscampus Burgdorf war die Projektierung schon relativ weit fortgeschritten. Hier stand
das grosse Einsparpotential im Vordergrund. Der Verzicht auf das CJP Reconvilier hat di-
rekte Auswirkungen auf das Projekt Tavannes Machines, weshalb bei letzterem gewisse
Projektierungsarbeiten neu gestartet werden missen. Insgesamt kann aber auch hier eine
grosse Einsparung erzielt und die Tavannes Machines vollstandig mit kantonalen Nutzun-
gen belegt werden.

Weitere Folgekosten, beispielsweise aufgrund von Alternativprojekten, kbnnen jeweils erst
dann abschliessend bestimmt werden, wenn diese Projekte definiert sind. Dies ist im Hin-
blick auf die Priorisierung selten oder wenn, dann nur sehr grob der Fall. Eine genauere
vorgangige Abschéatzung dieser Kosten ware ihrerseits mit Kosten verbunden (Bestimmung
und Projektierung der Alternativprojekte), was unter dem Strich keinen Sinn ergibt. Selbst-
verstandlich fliessen Wirtschaftlichkeitstiberlegungen bei der Bestimmung von Alternativen
in die Betrachtung mit ein. Die tatsachlichen Kosten der Alternativen kdnnen aber erst nach
deren Realisierung bestimmt werden. Demgegeniber ist die Hohe allfalliger zusatzlicher
Mietkosten aufgrund von Verschiebungen oder entfallender Abschreibungen aufgrund spa-
terer Investitionen ziemlich genau prognostizierbar. Hier sind keine Massnahmen nétig.
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Zusammenfassend ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die Folgekosten der Priorisie-
rungsmassnahmen in seinem Bericht zur gesamtstaatlichen Priorisierung des Investitions-
bedarfs, der dem Entscheid des Grossen Rats zugrunde lag, soweit mdglich transparent
aufgezeigt wurden. Der Bericht enthielt insbesondere die erwarteten Auswirkungen auf die
Investitions- und Erfolgsrechnung und zeigte die geschatzten Kosten fur Alternativprojekte
auf. Insgesamt ist eine Priorisierung jedoch immer ein politischer Entscheid, bei dem Alter-
nativ- und Folgekosten lediglich als Entscheidgrundlage dienen, um die anvisierten Entlas-
tungen zu erreichen und damit auch zusatzliche Belastungen der Erfolgsrechnung zu ver-
meiden (Abschreibungen, Betriebskosten, Zinsaufwand etc.).

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 25.03.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 305564 | Geschaftsnummer: 2025.GRPARL.108 4/4



	Antwort des Regierungsrates
	Höhere Kosten von Bauprojekten durch nachträgliche Priorisierung
	Antwort des Regierungsrates

